Erklärung gemäß § 16(2)(r) des Einkaufshandbuchs der  ORLEN S.A. .
Version für alle juristischen Personen und rechtsfähigen Organisationen.


ERKLÄRUNG DES ANBIETERS - Sanktionsvorschriften

Ich erkläre nach bestem Wissen und Gewissen, dass die von mir vertretene .....................................[Name und Rechtsform] mit Sitz in ....................., sowie ihre Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften und Mitglieder ihrer Organe und die in ihrem Namen und für ihre Rechnung handelnden Personen:
(i) im Einklang mit den Sanktionsvorschriften stehen, die von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und des Europäischen Wirtschaftsraums, den Vereinigten Staaten von Amerika sowie dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (nachfolgend: ‚Sanktionsvorschriften‘) erlassen wurden;”
(ii) keinen Sanktionen, einschließlich Wirtschaftssanktionen, Handelsembargos oder anderen restriktiven Maßnahmen gemäß den Sanktionsverordnungen unterliegen und keine juristischen oder natürlichen Personen sind, mit denen die Sanktionsverordnungen Transaktionen verbieten (im Folgenden: "Sanktionierter Rechtsträger");
(iii) sich nicht direkt oder indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle eines sanktionierten Rechtsträgers befinden;
(iv) ihren Wohnsitz oder Sitz bzw. ihre Hauptniederlassung nicht in einem sanktionierten Staat haben oder nicht nach dem Recht eines sanktionierten Staates gegründet sind;
(v) nicht an einem Verfahren oder einer Untersuchung beteiligt sind, die gegen sie 
wegen eines Verstoßes gegen geltende Sanktionsvorschriften geführt wird.


.......................................................
                                                                                                                            [leserliche Unterschrift]
